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I 0181/2022 (DDI) 
Interpellation Edgar Kupper (Die Mitte, Laupersdorf): Fragwürdige Verteilung von 

Lotteriefondsgeldern (14.09.2022)  

 
Der Regierungsrat hat Ende August 2022 für die wissenschaftliche Begleitung des Thaler Wi-
sentprojekts 100'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Da das Wisentprojekt Thal 
mit Oberziel Auswilderung sehr umstritten ist und Beschwerde bis vor das Bundesgericht ge-
führt wurde, löst der Zuspruch von Lotteriefondsgelder des Regierungsrates Unverständnis 
aus. Zudem handelt es sich um einen grossen Geldbetrag und die Begründung für den Ent-
scheid ist dürftig und unvollständig. So ist beispielsweise im Mitbericht des Amts für Wald, 
Jagd und Fischerei vom 3. August 2022 nur vermerkt, dass fundierte wissenschaftliche Abklä-
rungen hinsichtlich der Ökologie dieser einst einheimischen Wildtierart in unserer Kulturland-
schaft sinnvoll seien. Die Untersuchung der Auswirkungen von freilebenden Wisenten auf die 
Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Jagd, den Wander- und- Biketourismus, die Gesell-
schaft und auf weitere relevante Themen ist im Mitbericht mit keinem Wort erwähnt. Ebenso 
ist nicht ausgeführt, welche Forderung die Regierung an die Projektverantwortlichen betref-
fend wissenschaftlicher Untersuchung stellt. Zudem wirft die unterschiedliche Handhabung 
der Verteilung von Lotteriefondsgelder weitere Fragen auf. Es ist unverständlich, dass für 
gewisse eingereichte Gesuche A-fonds-perdu-Beiträge oder Projektbeiträge (Beispiel Wisent-
projekt) und für andere Gesuche nur Defizitgarantien (Beispiel 38, Zentralschweizerisches 
Jungtambouren- und Pfeiferfest in Laupersdorf, 24./25. September 2022) gesprochen werden. 
Bei der Bewilligung mittels Defizitgarantie werden die oft sehr grossen freiwilligen und un-
entgeltlichen Leistungen/Arbeit von Vereinsmitgliedern und Beteiligten bei der Sprechung 
von Lotteriefondsgeldern nicht honoriert und die Dorfvereine/Organisatoren im Regen ste-
hen gelassen, obwohl alle Bedingungen für die Bewilligung von Lotteriefondsgeldern erfüllt 
wären. In diesem Bereich drängt sich eine Änderung der Verteilung von Lotteriefondsgeldern 
auf.  
 
Ich bitte die Regierung daher höflich, die folgenden Fragen zu beantworten: 
1. Mit welcher Begründung wurde für das umstrittene Projekt Wisent Thal ein Geldbetrag 
von Fr. 100'000 aus dem Lotteriefonds bewilligt und welche Stellen waren beim Entschei-
dungsprozess dieses Gesuchs involviert? Nach welchem Regulativ wurde die Höhe des Bei-
trags definiert und von wem wurde der Beitrag bewilligt? 

2. Lotteriefondsgelder werden gemäss Anforderung vorwiegend für soziale und gemeinnüt-
zige Projekte und Veranstaltung gewährt. Inwieweit erfüllt das Projekt Wisent Thal, res-
pektive die bewilligte empirische Untersuchung, diese Anforderungen?  

3. Welche Forderungen stellt der Regierungsrat an die Projektverantwortlichen Wisent Thal 
bezüglich der wissenschaftlichen Untersuchung? Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass 
die wissenschaftliche Untersuchung die Auswirkungen auf alle relevanten Punkte berück-
sichtigt und die Untersuchung korrekt verläuft? Welche Anforderungen stellt der Regie-
rungsrat an die Versuchsanlage dieser empirischen Untersuchung?  

4. Welche kantonalen Amtsstellen und Personen begleiten die wissenschaftliche Untersu-
chung Projekt Wisent Thal in welchen Gremien und mit welchem Auftrag und über welche 
Zeitdauer? 

5. Das Hauptziel der Projektverantwortlichen Wisent Thal ist nach wie vor die Auswilderung 
der Tiere. Wie stellt sich die Regierung zu diesem realitätsfremden Bestreben? 



 

 

6. Die Bewilligung von Lotteriefondsgeldern als sogenannte Defizitgarantie ist oft sehr unbe-
friedigend für die Veranstalter. Warum wird dies aktuell so gehandhabt?  Aufgrund wel-
cher Grundlage wird allgemein entschieden, wieviel Mittel aus dem Lotteriefonds gespro-
chen werden und unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Bedingungen? 

7. Ist die Regierung sich bewusst, dass die sogenannte «Bewilligung von Geldern aus dem 
Lotteriefonds mittels Defizitgarantie» viele Fragen aufwirft und oft sehr unbefriedigend  
für die Gesuchsteller und Organisatoren ist? Ist der Regierungsrat gewillt, die Handhabung 
der Verteilung von Lotteriegeldern bezüglich «Defizitgarantie» oder allgemein anzupas-
sen?  

 
Begründung 14.09.2022: Im Vorstosstexte enthalten. 
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